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Aufstellungsbeschluss für die 16.Änderung des
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Elbe-Heide für den
Bereich nördlich der Lindenstraße im Ortsteil Lindhorst der
Gemeinde Colbitz
Federführendes Amt:
Einreicher:

Bauamt
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Beratungsfolge 18.12.2023 Verbandsgemeinderat der
Verbandsgemeinde Elbe-Heide

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat beschließt die Aufstellung einer 16.Änderung des
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Elbe-Heide für den Bereich
nördlich der Lindenstraße im Ortsteil Colbitz. Planungsziele sind:

- Darstellung von Wohnbauflächen für die vorhandenen Wohngrundstücke
- Darstellung von Grünflächen für den Nordteil des Änderungsbereiches mit

dem inzwischen abgebrochenen Wohnhaus
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Zur Durchführung des Bauleitplanverfahrens ist mit dem Vorhabenträger ein
städtebaulicher Vertrag zu schließen. In diesem sind die Übertragung der
planerischen Leistungen sowie die vollständige Übernahme der mit dem
Verfahren entstehenden Kosten zu regeln.

Begründung:

Die Durchführung des Bauleitplanverfahrens ist Voraussetzung für eine geordnete,
städtebaulich zulässige Baulandentwicklung.
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